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Guideline Vereine Startberechtigung / Pässe /Gebühren / Kostenersatz 
 
1. Allgemeines zur Startberechtigung 

• Jeder Ringer benötigt eine Startberechtigung für Wettkämpfe unter dem DRB oder 
der Landesorganisation (LO). Die Startberechtigung wird ab dem 6. Lebensjahr 
vergeben und erlischt automatisch mit Vollendung des 60. Lebensjahres. 
 

2. Arten von Startberechtigungen 
• Einzelmeisterschaften – Blauer Pass 

 -> muss bei der LO beantragt werden - wird nicht automatisch ausgestellt 
• Mannschaftskämpfe – rosa/gelber Pass 

-> muss bei der LO beantragt werden keine Teilnahme an Einzelmeisterschaften 
möglich. 

• Einzel- und Mannschaftskämpfe (Regelfall) – rosa/gelber Pass  
-> muss bei der LO beantragt  
 

3. Beantragung der Startberechtigung & erforderliche Unterlagen: 
• Erstantrag: Wenn der Ringer weltweit noch keine Starterlaubnis hatte. 

o Ausgefüllter Antrag (aktuell gültiges Formular) 
o Ausweiskopie (aktuell gültig) 
o Lichtbild 

• Vereinswechsel: Wenn bereits eine Startberechtigung für einen deutschen Verein 
bestand. 

o Antrag 
o Passanforderung beim alten Verein 
o Lichtbild, alter Startausweis 
o Ein- und Austritt schriftlich auf dem Antrag erklären 

• Aufnahme aus dem Ausland: Wenn der Ringer im Ausland aktiv war oder eine 
ausländische Starterlaubnis besitzt. 

o Ausgefüllter Antrag 
o Ausweiskopie 
o Lichtbild 
o Bei ausländischer Staatsangehörigkeit: Freigabe des nationalen Verbandes 

 
4. Wartefristen 

• Sofortige Startberechtigung:  
o Möglich, wenn noch nie eine Berechtigung bestand oder die 

Wettkampftätigkeit mindestens zwei Jahre ruhte (Nachweis erforderlich). 
• Startberechtigung mit Wartefrist:  

o 30 Tage für Einzelwettkämpfe und Freundschaftskämpfe. 
o 90 Tage für Mannschaftswettkämpfe außerhalb der Bundesligen. 
o 90 Tage für Bundesligen (Antragseingang 01.01.–31.05.). 
o Bis Saisonende (28.02. Folgejahr) für Bundesligen (Antragseingang 01.06.–

31.12.) 
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5. Allgemeines zum Kostenersatz & Aufnahmegebühr 
• Kostenersatz:  

o Kostenersatz gilt für Ringer ab 12 Jahren mit gültigem Startausweis. 
o Bei jedem Vereinswechsel oder Neueintritt nach Austritt innerhalb von 2 

Jahren ist ein Kostenersatz an den letzten Verein zu zahlen  
• Aufnahmegebühr:  

o Bei Wechsel aus dem Ausland zu einem deutschen Verein, unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit und Ruhezeit. 

 

6. Gebühren bei Vereinswechsel 
Für Einzel- und Mannschaftskämpfe (inkl. Neuaufnahmen):  

• Ringer ohne deutsche Staatsbürgerschaft ab 18 Jahren: 40,00 € 
• Ringer (mit/ohne dt. Staatsbürgerschaft), welche im Ausland aktiv waren: 40,00 € 
• Wechsel von einer Landesorganisation (LO) zu einer anderen LO: 40,00 € 
• Vereinswechsel innerhalb der LO ab U12: 40,00 €  

Nur für Einzelkämpfe: 
• Vereinswechsel: 40,00 €  
• Ohne Vereinswechsel: 20,00 €  

 

7. Kostenersatz nach Vereinswechsel: 
• Wechsel zu 1. und 2. Bundesliga: 1.000,00 € 
• Wechsel zu Regionalliga/oberste Landesklasse: 750,00 € 
• Wechsel zu allen anderen Vereinen: 500,00 €  

Wechselt ein Sportler zu einem Bundesligaverein und wird zunächst kein Startrecht für Bundesligen 
beantragt, erfolgt die Berechnung des Kostenersatzes gemäß den Bestimmungen der niedrigeren 
Klasse. Bei späterer Beantragung (innerhalb eines Jahres) einer Bundesligalizenz erfolgt 
Nachberechnung.  
 

Sonderregelungen: 
• Landesmeister ab 12 Jahren (ab Titelgewinn bis Ende Folgejahr): 1.000,00 € 
• Mitglieder des Landeskaders ab 12 Jahren: 1.000,00 € 
• Mitglieder der DRB-Kernmannschaft:  

o Olympiakader (OK):   2.500,00 € 
o Perspektivkader (PK):  2.000,00 € 
o Ergänzungskader (EK):  2.000,00 € 
o Nachwuchskader (NK):  1.500,00 € 

• Deutsche Meister U14, U17, U20, Frauen & Männer (nicht im DRB-Kader): 1.500,00 € 
(ab Titelgewinn bis Ende Folgejahr) -> Die Titel der German Masters werden hier nicht berücksichtigt. 
 

8. Sonstiges 
• Vereinswechsel ist pro Kalenderjahr nur einmal möglich. 
• Während einer Kampfsperre ist ein Wechsel möglich, die Wartefrist beginnt nach 

Ablauf der Sperre. 
• Der alte Verein muss die Freigabe nach Zahlung des Kostenersatzes bedingungslos 

erteilen. 
• Der Startausweis wird vom aktuellen Verein aufbewahrt und bei Wettkämpfen 

ausgehändigt. 
• Bei Verlust des Startausweises: Verlusterklärung und Neuausstellung beantragen. 
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Zusammenfassend: 
 
Unterlagen müssen zum DRB, wenn: 
 

- Erstantrag ausländischer Staatsbürger ab 14 J. 
- Wechsel aus dem Ausland 
- Wechsel über LO-Grenzen 
- Wechsel zu einem Bundesligisten 
- N4/N6-Anträge von Bundesligisten 

 
 


